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Stuf tegtere iwti würbe feauptfädjtidj abgefeoben, um

©djarffefeügenoffijiere in bem eibgenöffifefeett ©tabe jn feaben.

©reiunbbreißigfte ©igung, 6. ©eptember.

©er Äriegöratfe beridjtet über Ut hinberttiffe, wttcbt
ftdj bem Stbfdjlttß beö Sfnfaufö ber Sfeuner Sltlmenfe entge,
gengefteflt feaben, feofft aber noefe fte befeitigen jn fönnen.

©erfefbe begefert für Umarbeitung ober Steoifton ber

ejerjierregfemente ber ©cfearffdjügen, ber Slrtilterie unb

ber Äaoallerie einen Ärebit »on gr. 6000. ©a bie meiften

©tänbe ftcfe für eine folefee attßerorbettttidje Ärebit»cr-
wiltignng nidjt inftrnirt erffärett, fo fällt bai Begeferen itt
bai tttierfcfeöpffidje Steferettbum.

©cfeließlidj wirb noefe bemerft, baf bem iperrn Oberft-
lietttenattt £ünerwabet »on Senjburg bie begeferte ent-
taffung in Stüdficfet feiner langen ©ienfte mit bem Stang

unb efearafter eineö eibgenöffifcfeen Oberften unb ben bamit
oerbnnbenen eferenbejeugungen ertfeeilt wurbe.

Sfladjtrag ju ben Serfjanblungen ber eibge-
nofftfdjen SJtilitdrgefeUfdjaft in Slarau.

Borftettung beö Offtjieröoereinö im Bejirfe Setijburg an bk
Sfargattifefee Stegierung jn ipanben ber hoben
eibgenöfftfcfeen Sagfagung für erricfetung einer eibgenöffifcfeen

SBaffenfabrife.

Sit.
SBiewofef wir wiffet», baf Safer auö, Safer ein, jafet-

reidje «Petitionen atter Strien bti Sbnen, Sit., einlangen,
#cl». gJttltt.=3ettfd)tift. 1841. 14
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Auf letztere zwei wurde hauptfächlich abgehoben, um

Scharffchützenoffiziere in dem eidgenössifchen Stabe zu haben.

Dreiunddreißigste Sitzung, 6. September.

Der Kriegsrath berichtet über die Hindernisse, welche

sich dem Abschluß deö Ankaufs der Thuner Allmend entge,
gengestellt haben, hofft aber noch sie beseitigen zu können.

Derselbe begehrt für Umarbeitung oder Revision der

Exerzierreglement« der Scharfschützen, der Artillerie und

der Kavallerie einen Kredit von Fr. 6000. Da die meisten

Stände sich für eine folche außerordentliche Kreditver-
willigung nicht instruirt erklären, so fällt das Begehren in
das unerschöpfliche Referendum.

Schließlich wird noch bemerkt, daß dem Herrn
Oberstlieutenant Hünerwadel von Lenzburg die begehrte Em-
lassung in Rücksicht seiner langen Dienste mit dem Rang
und Charakter eines eidgenössischen Obersten und den damit
verbundenen Ehrenbezeugungen ertheilt wurde.

Nachtrag zu den Verhandlungen der
eidgenössischen Militärgesellschaft in Aarau.

Vorstellung des OfftzierSvereinS im Bezirke Lenzburg an die

Aargauische Regierung zu Handen der hohen
eidgenössischen Tagsatzung für Errichtung einer eidgenössischen

Waffenfabrike.

Tit.
Wiewohl wir wissen, daß Jahr aus, Jahr ein,

zahlreiche Petitionen aller Arten bei Ihnen, Tit., einlangen,
Hclv. Milit.-Zeitschrift. l84l. t4
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wagen wir, atö mititärifdje Äorporatiot» im Äantot» Stargau,
feettttodj, wenn niefet gerabe mit einer ©uppfif (inbem unö

felbft burefe bie Steafiftrung unferer Sbee fein perfönlicfeer

Bortfeeif erwäcfeft), boefe mit einer Sfttregung bti Sfenen

aufjutreten, wetefee Berootlftänbigung beö fefeweijerifefeet» SBefer-

wefettö beabßcfetigt. SBir wünfefeen ifer geneigte Slufnafeme

in Sferer SJtitte unb erfuefeet» Sit, biefelbe an ben feofeen

Borort ju Rauben bei Äriegöratfeö ober gutftnbenb anberer

Befeörbe gelangen ju laffen, unter warmer empfefefung oon

Sferer ©eite für möglidjfte Berüdftdjtignttg unferö
gutgemeinten SBunfcfeeö.

SBir glauben nämfiefe, eö fei att ber Seit, baf bit
fcfewcijerifcfee eibgettoffenfefeaft auf eigene Äoften, unb jwar
auf Äoften beö etfegenöfftfdjett Äriegöfonbö, eine Slnftait ju
Sfnfertigung atter jum fcfeweijerifdjen SBcferwefett nötfeigen

SBaffen grünbe.
SBir ftnb jwar jum Borauö überjeugt, baß jafefreiefee

eittwenbungen unb Sweifef bagegen ftcfe erfeeben werben,
unb baf »iete »ermeinttiefee unb audj wirffiefee ©djwierig»
feiten bem Unternefemett ftcfe entgegenftetlen bürften. ©effet»

utigeaefetet featten wir bei einiger Befearrfiefefcit bie ©aefee

für auöfüferbar, unb im Stationalitttereffe ber fdjweijerifefeen

eibgenoffenfcfeaft, fofern biefe auefe Un bei jebem Slnfaffe

auögefprocfeenen ©runbfag, baf fte felbft auöfcfefießficfe ftcfe

ifere Unafefeättgigfeit weferen muffe nnb werbe, reefet inö
Sluge faffett will.

SJtögticfeerweife wirb, wir fefbft »erfeefetett eö niefet,

aui bem Betriebe einer fcfeweijerifdjen SBaffenfabrife ber

eibgettöffifcfeen Äriegöfaffa fein großer pefuniärer Bortfeeil
erwaefefen; ja, mögttefeermeife möefete biefelbe, mettigftettö

im Sittfange ifereö Beftanbeö, efeer einen jäferlidjen Sluöfafl

ju erfeibett feabett, unb biefeö mag in ben Stugen unferer

ginatijmänner fefeon ein ©tein bei Stnftoffeö werben. S3ir
geben fefbft \u, baf eine Slnftait, wit wir fte anf Äoften

21«

wagen wir, als militärische Korporation im Kanton Aargau,
dennoch, wenn nicht gerade mit einer Supplik (indem unö

selbst durch die Realisirung unserer Idee kein persönlicher

Vortheil erwächst), doch mit einer Anregung bei Ihnen auf-

zutreten, welche Vervollständigung des schweizerischen Wehr.
Wesens beabsichtigt. Wir wünschen ihr geneigte Aufnahme

in Ihrer Mitte und ersuchen Sie, dieselbe an den hohen

Vorort zu Handen des Kriegsraths oder gutsindend anderer

Behörde gelangen zu lassen, unter warmer Empfehlung von

Ihrer Seite für möglichste Berücksichtigung unfers gutge.
meinten Wunsches.

Wir glauben nämlich, es sei an der Zeit, daß die

schweizerische Eidgenossenschaft auf eigene Kosten, uud zwar
auf Kosten des eidgenössifchen Kriegsfonds, eine Anstalt zu

Anfertigung aller zum fchweizerifchen Wehrwestn nöthigen

Waffen gründe.

Wir stnd zwar zum Voraus überzeugt, daß zahlreiche

Einwendungen und Zweifel dagegcn stch erheben werden,
und daß viele vermeintliche und auch wirkliche Schwierig,
leiten dcm Unternehmen sich entgegenstellen dürften. Dessen

ungeachtet halten wir bei einiger Beharrlichkeit die Sache

für ausführbar, und im Nationalinteresse dcr fchweizerifchen

Eidgenossenschaft, fofern diefe auch den bei jedem Anlasse

auSgefprochenen Grundsatz, daß ste selbst ausschließlich stch

ihre Unabhängigkeit wehren müsse und werde, recht ins
Auge fassen will.

Möglicherweife wird, wir selbst verhehlen es nicht,
auö dem Betriebe einer fchweizerifchen Waffenfabrike der

eidgenössifchen Kriegskassa kein großer pekuniärer Vortheil
erwachst«; ja, möglicherweise möchte dieselbe, wenigstens

im Anfange ihres Bestandes, eher einen jährlichen Ausfall

zu erleiden haben, und diefes mag in dcn Augen unferer
Finanzmänncr fchon ein Stein des Anstosses werden. Wir
geben felbst zu, daß eine Anstalt, wie wir sie auf Kosten
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ber eibgenoffenfcfeaft erricfetet jn fefeen wünfefeen, in btn
"pättben eineö Brioatmattnö ein gewinnreidjereö ©efcfeäft

werben müßte, wie unö bie erfaferung bti ben meiften auf

©taatöfoften betriebettenen Snßtttttiotten lefert. SBoflte man

tüirfücfe tin ©ewinn bringenbeö ©efcfeäft barauö maefeen,

fo wäre jum Borauö unfer mit unferm Borfcfefage feeafeftdj-

tigte Swed gänjlicfe »erfefeft. ©enn wir wünfefeen einjig,
baf bit eibgenoffenfcfeaft, unabfeängig »om Stuöfanbe, ftcfe

ifere SBaffen gnt nnb im Snnern ifereö ©cbieteö jn »erfer-

tigett im ©tanbe fei. ©em ©clbpunfte gebüfert bcöwegen

feiefeet nur eine untergeorbttete Stolle. Snbem würbe ftcfe

(ofewofef, fo »iet unö befannt ift, im Äanton Bern* ein

berartigeö etabliffement in Btioatfeänbett ftcfe feeftnbet) fefewer-

lidj ein Bri»atmann ftttben, ber auf eigene Äoften ein fof-
efeeö, bebeutenbe ©efbfräfte erforbernbeö, efeer Staefetfeeif

atö Bortfeeif in Sluöftefet fteflenbeö, Snftitut ju erriefeten

ftdj entfefetießett würbe. Um nämtiefe mit Bortfeeit in einem

fofefeen ©efefeäfte ju arfeeiten, muf Ut Unternefemer eineö

beftimmten jäferlidjen Slbfageö gewiß fein, unb biefen fantt

fidj ein 5)3ri»atmaitit weniger ftdjertt, afö bie eibgenoffenfcfeaft,

wenn bereit fämmttiefee Äantone bie erricfetung ber

Slnftait ootiren, unb ftcfe baburd) »crpßidjten, ifere jäferfiefeen

Sßaffettbebürfniffe auöfcfeließtictj aui bet gemeineibgenöffifdjen

SBaffenfabrife ju bejiefeen. SBaö foll ber Btioatunternefemer
namentfiefe mit bem Snfattteriegewcfere, bai auffer bem SJti-

litärbienfte fein £>anbelöarttfef fein fann, anfangen, wenn
er eö niefet bem ©ofbaten ju »erlaufen Slnlaß feat? SBir

glauben bafeer, baf unter allen Umftänben eine SBaffenfabrife

auf Äoften ber eibgenoffenfcfeaft ju erriefeten unb ju
betreiben fei, felbft wenn Ue einnafemen berfefben Ue Sluö-

gaben niefet immer beden follten. ©enn auefe felbft im gälte

*) Sie ©eroeferfabri! in ©t. Urfanne, roelcfec feier gemeint ift, ging
roieber ein, roeil ifer ber jum gortbejlanb nötfeige 2lbfa§ fefelte.

14*

2N

der Eidgenossenschaft errichtet zu fehen wünschen/ in den

Händen eines Privatmanns ein gewinnreichereS Geschäft

werden müßte/ wie uns die Erfahrung bei den meisten auf

Staatskosten betricbenenen Institutionen lehrt. Wollte man

wirklich ein Gewinn bringendes Geschäft daraus machen,

fo wäre zum Voraus unser mit unserm Vorschlage beabstch,

tigte Zweck gänzlich verfehlt. Denn wir wünschen einzig/
daß die Eidgenossenschaft/ unabhängig vom Auslande/ stch

ihre Waffen gut und im Innern ihres Gebietes zu verfertigen

im Stande fei. Dem Gcldpunkte gebührt deswegen

hiebci nur eine untergeordnete Rolle. Zudem würde stch

(obwohl/ fo viel uns bekannt ist/ im Kanton Bern* ein

derartiges Etablissement in Privathänden stch bestndet) schwer-

lich ein Privatmann stnden / der auf eigene Kosten ein

solches/ bedeutende Geldkräfte erforderndes/ eher Rachtheil
als Vortheil in Aussicht stellendes/ Institut zu errichten

stch entschließen würde. Um nämlich mit Vortheil in einem

solchen Geschäfte zu arbeite«/ muß der Unternehmer eines

bestimmten jährlichen Absatzes gewiß sei«/ und diesen kann

sich ein Privatmann weniger sichern/ als die Eidgenossenschaft,

wenn deren sämmtliche Kantone die Errichtung der

Anstalt votiren, und stch dadurch verpflichten, ihre jährlichen
Waffenbedürfnisse ausschließlich auS dcr gcmeineidgenössischen

Waffenfabrike zu beziehen. Was soll der Privatunternehmer
namentlich mit dem Jnfanteriegcwchre, das ausser dem

Militärdienste kein Handelsartikel fein kann, anfangen, wcnn
er es nicht dcm Soldaten zu verkaufen Anlaß hat? Wir
glauben daher, daß untcr allen Umständen cine Waffenfabrike

auf Kosten dcr Eidgenossenfchaft zu errichten und zu

betreiben fei, felbst wenn die Einnahmen derselben die Aus-
gaben uicht immer decken sollten. Denn auch selbst im Falle

*) Die Gewehrfabrik in St. Ursanne, welche hier gemeint ist, ging
wieder ein, weil ihr der zum Fortbestand nöthige Absatz fehlte.

14 *
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»on pefuniärem Stacfetfeeif wäre ein fofcfeeö Untemefemen,

feiner »ielen inbireften Bortfeeile wegen im Sntereffe bei
fcfeweijerifcfeen SBeferwefettö, woritt wofef jeber mit unö

übereinßimmett wirb, fofern er niefet nur bie mit Baarfcfeaft

aufjujäfetenben Bortfeeile feerauöjuftnben ßdj feemüfet unb

unfern 3»ed mit ttnparteifcfeem Sluge prüft.

SBir woUen nun »erfuefeen, biefe Bortfeeile, beren bti
näfeerem Stacfebettfeti gewanbtere fcfeweijerifefee SJtilitärö
gewiß «eefe meferere werbe« anjnfüferen »ermögett, naefe unfern

befdjränftett Äräften ein wenig ju befeuefeten.

1) Bebenfet» wir, baf bit ©cfeweij ftetö in einer

foldjen gaffung ftcfe feeftnbe, ja, eö ftdj jum feöcfeften ©runbfäge

madjen foll, ifere Unabfeängigfeit ofene frembe Mfe, im
Stotfefälle mit ben SBaffen in ber £anb, befeaupten ju fönnen,
fo fommt eö unö feöcfeft merfwürbig, ja, wir möcfeten fagen,
fäcfeerficfe, unpattiotifefe por, baf biefelbe genötfeigt fein fofl,
bie SJtittel ju ©urcfefüferuttg obigen ©ruttbfageö, nämlich,

ifere unentbeferlidjßen SBaffen, »om Slttölanbe bejiefeen jn
muffen. SBir fefeeit feieriti eine« gewaltigen Uefeefftattb. ©ie?
wenn unfer Baterfanb mit irgenb einem Stacfebarftaate in
ernftfiefeen Sonflift geratfeett foflte, ber niefet auf bipfomati-
fefeem SBege befeitigt werben fönnte? SBie? wenn ftdj neuer-

bingö att beffelben ©renjen feinbfiefee Bajonnette fammelten

unb ber Son ber Slnmaffung feöfenenb unö ju ergreifung
ber SBaffen nötfeigte? wenn im gelbe bei anfeattettb fefefim-

mer SBitterung, ober, wai ja auefe möglicfe ift, in gofge

bfutiger, Sttleö jerftörenber Sreffett unfre SBaffen unbrauefe-

bar, unfre Borrätfee an foldjen erfctjöpft worben? wenn bi*
ptomatifefee Kombinationen Ut SBaffen jtt füferen felbft »on

©eite befrennbeter ©taaten unmögtiefe maefeen? wer liefert
bann bem um feinen £crb, um efere unb Unabfeängigfeit

beforgteu ©efeweijer eine nette SBefere, bk er feinem geinbe
entgegenfeatten fann? Sin ftdj allein fefeon ©runb genug für
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von pekuniärem Nachtheil wäre ein solches Unternehme«/

seiner vielen indirekten Vortheile wegen im Interesse des

schweizerischen WehrwesenS/ worin wohl jeder mit unS

übereinstimme« wird/ sofern er nicht nur die mit Baarschaft
aufzuzählenden Vortheile herauszufinden stch bemüht und

unfern Zwcck mit 'unparteischem Auge prüft.

Wir wollen nun versuche«/ diese Vortheile/ dcrcn bei

näherem Nachdenken gewandtere schweizerische Militärs
gewiß noch mehrere werden anzuführen vermöge«/ nach unfern

beschränkten Kräften cin wenig zu beleuchten.

1) Bedenken wir, daß die Schweiz stctS in einer

solche« Fassung stch befinde/ j«/ es stch zum höchsten Grundsatze

machen soll/ ihre Unabhängigkeit ohne fremde Hilft / im

Nothfalle mit den Waffen in der Hand / behaupten zu könne«/

so kommt eö uns höchst merkwürdig/ j«/ wir möchten sagen,

lächerlich/ unpatriotisch vor/ daß dieselbe genöthigt sein soll/
die Mittel zu Durchführung obigen Gruudfatzes/ nämlich

ihre unentbehrlichsten Waffen/ vom Auslande beziehen zu

müssen. Wir sehen hierin einen gewaltigen Uebclstand. Wie?
wenn unfer Vaterland mit irgend einem Nachbarstaate in
ernstlichen Conflikt gerathen follte/ der nicht auf diplomatischem

Wege beseitigt werdcn könnte? Wie? wenn stch neuerdings

an desselben Grenzen feindliche Bajonnette sammelten

und der Ton dcr Anmaßung höhnend uns zu Ergreifung
der Waffen nöthigte? wcnn im Felde bei anhaltend schlimmer

Witterung/ oder/ was ja auch möglich ist/ in Folge

blutiger/ Alles zerstörender Treffen unsre Waffen unbrauch-

bar/ unsre Vorräthe an solchen erschöpft worden? wenn

diplomatische Combinationen dic Waffen zu führen felbst von

Seite befreundeter Staaten unmöglich machen? wer liefert
dann dem um feinen Herd, um Ehre und Unabhängigkeit

besorgten Schweizer eine neue Wehre/ die er seinem Feinde

entgegenhalten kann? An stch allein schon Grund genug für



213

jeben benfenben nnb oaterfatibfiebenbett ©cfeweijcr, unferm
Borfcfetage bai SBort ju reben!

SJtan ermiebre unö ja niefet, baf wir ©efeweijer nie in
ben galt fommen werben, bem Sluöfanbe gegenüber »on
unfern SBaffen ©ebraudj maefeen ju muffen, inbem einerfeitö
bie ©ipfomatie unfre atlfätligen £änbef fcfefidjten roerbe,
ober anbrerfeitö, wai man fo feäußg fagen feört, Ut (Siftr*
fnefet unfrer großem Stadjbam gteiefefam bie befte Sßcfere

für unfre Steutralität fei. SBir »ertratten folefeen ©rünben,
bk freifidj »iefeö für ftdj feaben, nidjt unbebingt. ©ie
erfaferung fefert unö ja mefer atö genügenb, baf fefeon Ut ge-

rittgfügigftett Umftänbe unfeeilbaren Ärieg angefaefet feaben,

unb baß niefet afle Serwürfniffe jroifdjen ben Bötfern auf
feipfomattfefeem SBege beigefegt werben fönnen. Swar
»ermag Ue ©ipfomatie, nametttfiefe feeut ju Sage, »iet unb

noefe mefer, wenn ber Slitgcfeittbete unter jeber Bebingung
ben grieben will. S« biefem galle bebarf eö wirftiefe feiner

SBaffen. SBir aber benfen anberö unb wollen unfre
Stattonafefere unb unfern, mit tfeeuerm Bfute erfauften,
Jperb niefet unter bie Stegibe einer unjuoerfäffigen, niefet

feften ränfeooüen ©iptomatie fteflen, fantt biefe ja niefet

immer ben Seibenfefeaften gebieten, unb feat fte ja felbft
fefeon oft blutigeö Sufammentreffen feeroorgerufeu uttb gatt-

jen Böffern bet» Untergang bereitet.

SJtan erwiebre unö femer niefet, baß ftcfe in unfern
Äatttonatjeugfeäufern Borrätfee ftnbett. Stuf einen folefeen

etnmurf muffen wir antworten, baf unfre Seugfeäufer

(einige Äantone maefeen jwar eine rüfemlicfee Sluönafeme) be*

fannttiefj niefet nur fefer fefefeefete, fonbern fefbft jn wenige
SBaffen befigen, afö baf aui benfefben fämmtfiefee weferfeafte

SJtannfdjaft für bett äufferften gatl auögerüftet werben fönnte.

eö müßte bafeer notfewenbig bie ©cfeweij in ben Singen iferer
immer fefefagfertigen Stadjbam gewinnen unb ifere SBefemer-

faffung einen neuen ©tügpunft erfeatten, wenn bnrdj ein*

?IZ

jeden denkenden und vaterlandliebendeu Schweizer, unserm

Vorschlage das Wort zu reden!
Man enviedre uns ja nicht, daß wir Schweizer nie in

den Fall kommen werden, dem Auslande gegenüber von
unsern Waffen Gebrauch machen zu müssen, indem einerseits
die Diplomatie unsre allfälligcn Händel schlichten werde,
odcr andrerseits, was man so häufig sagen hört, die Eifersucht

unsrer größer« Nachbarn gleichsam die beste Wehre
für uufre Neutralität sei. Wir vertrauen solchen Gründen,
die freilich vieles für stch haben, nicht unbedingt. Die
Erfahrung lehrt unS ja mehr als genügend, daß fchon die

geringfügigsten Umstände unheilbaren Krieg angefacht haben,
und daß nicht alle Zerwürfnisse zwifchen den Völkern auf
diplomatischem Wege beigelegt werde« können. Zwar
vermag die Diplomatie, namentlich heut zu Tage, viel und

noch mehr, wenn der Angefeindete unter jeder Bedingung
den Frieden will. In diesem Falle bedarf eS wirklich kei-

uer Waffen. Wir aber denken anders und wollen unsre

Natioualehre und unsern, mit theuerm Blute erkauften,

Herd nicht unter die Acgide einer unzuverlässigen, nicht
selten räukevollen Diplomatie stellen, kann dicse ja nicht
immcr den Leidenschaften gebieten, und hat ste ja selbst

schon oft blutiges Zusammentreffen hervorgerufen und ganzen

Völkern den Untergang bereitet.

Man erwiedre unS ferner nicht, daß stch in unfern
Kantonalzeughäufcrn Vorräthe finden. Auf cincn solchen

Einwurf müssen wir antworten, daß unfre Zeughäuser

(einige Kantone machen zwar eine rühmliche Ausnahme)
bekanntlich nicht nur sehr schlechte, sondern selbst zu wenige

Waffen besitzen, als daß aus denselben sämmtliche wehrhafte
Mannschaft für den äussersten Fall ausgerüstet werden könnte.

Es müßte daher nothwendig die Schweiz in den Augen ihrer
immer schlagfertigen Nachbarn gewinnen und ihre Wchrver-
fassung eineu neuen Stützpunkt erhalten, wenn durch ein.
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mütfeigeö Botum ber Äantone bit »orgefdjlagene Slnftait inö
Seben gerufen würbe.

einen äufferft wofeltfeätigen einfiuß müßte biefe

2) auf bie gteidjförmige orbonnanjmäffige Bewaffnung
unfrer Sontigente feaben. Sticfet nur unfre eibgettöffifcfeen

©taböofßjiere, Ut fefeon im gatle waren, Snfpeftionen itt
ben »erfcfeiebenen Äantonen abjufeaften, nidjt nur ber

eibgenöffifdje Äriegöratfe uttb bie Sagfagung, fonbern Seber-

mann, ber fonft ttoefe feiefür ftcfe intereffiren mag, müffett

ftcfe auö ben Snfpeftionöfeericfetett feinreiefeenb überjeugt fea.

ben, wie nnbefriebigenb eö noefe um bie Bewaffnung bei
eibgenöffifcfeen Bunbeöfeeereö ftefet. ©ie Äantonalregierun-
gen feinwieber wiffen ti wofel am beften, wai für Opfer fte

fefeon ber Stnfauf fefefeefeter SBaffen foftete. Unb in wefefe

»erbrießtiefeer Sage befinbet ftdj niefet bie oberße Bunbeöbe-

feörbe, Ut ftetö unb leiber nur ju oft fmdjtloö barauf
fealten fott, baf bk einjefnen ©lieber beö Bunbeö Uti be-

fefewornen Bftidjten auefe in biefer £tnftcfet ©enüge teiftet»!

Oft trifft bit Äatttonafregierung wofel mit Stecfet ber

Borwurf ber Stacfetäffigfeit, oft aber tft roofef auefe ber eine

ober anbere Äanton trog beö beßett SBillenö niefet im ©tanbe,
über bk jum Bcjuge ber nötfeigen SBaffettoorrätfee »om Sluö-

lanbe erforberlicfeen ©etber ju »erfügen. Sfucfe biefer ©tein
beö Slnftoffeö wäre burefe Sluöfüferung unferö Borfefefageö

aui beut SBege ju räumen! Unb wit fcfewerfätlig unb jeit-
raubenb ftnb niefet bie eibgenöffifefeett SBaffettittfpeftionett!
wie fo ganj anberö würben fte auöfallen, wenn unfer Sn-
ftitut beftüttbe! Unb um wit oiet weniger würben in biefem

gälte niefet bie Äantonatregierungen ber ©efafer auögefegt

fein, für fcfewereö ©efb fefefeefete SBaffen jtt erfealten! —
©enn, obfdjon mit biefen, wie wir »orauöfegen, auefe aui*
wärtö bit nötfeigen Broben werbe« »orgenommen werben,
fönnen ftcfe an ber SBaffe erft bti bereit fpäterem unb

öfterem ©ebrauefee, oielleicfet fdjon ttadj wenigen Saferen,
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wüthiges Votum der Kantone die vorgeschlagene Anstalt ins
Leben gerufen würde.

Einen äusserst wohlthätigen Einfluß müßte diefe

2) auf die gleichförmige ordonnanzmässige Bewaffnung
unsrer Contigente haben. Nicht nur unsre eidgenössischen

Stabsofstziere/ die fchon im Falle waren/ Inspektionen in
den verschiedenen Kantonen abzuhalten/ nicht nur der

eidgenössische Kricgörath und die Tagsatzung/ sondern Jedermann/

der sonst noch hiefür stch interessiren mag/ müssen

sich auS den Jnfpcktionöbcrichten hinreichend überzeugt ha.

ben/ wie unbefriedigend eS noch um die Bewaffnung deS

eidgenössifchen BundeSheereS steht. Die Kantonalregierun,
gen hinwieder wissen eö wohl am besten/ was für Opfer sie

schon der Ankauf schlechter Waffen kostete. Und in welch

verdrießlicher Lage befindet sich nicht die oberste Bundesbe,

Hörde/ die stctö und leider nur zu oft fruchtlos darauf
halten foll/ daß die einzelnen Glieder deö Bundes den be.

schworncn Pflichten auch in dieser Hinsicht Genüge leisten!

Oft trifft die Kautonalregierung wohl mit Recht der

Vorwurf der Nachlässigkeit/ oft aber ist wohl auch der eine

oder andere Kanton trotz dcS besten Willens nicht im Stande/
über die zum Bezüge der nöthigen Waffenvorräthe vom Aus-
lande erforderlichen Gelder zu verfügen. Auch diefer Stein
des Anstosses wäre durch Ausführung unfers Vorschlages

aus dem Wege zu räumen! Und wie schwerfällig und
zeitraubend sind nicht die eidgenössifchen Waffeninfpektionen!
wie so ganz anders würden sie ausfalle«/ wenn unser
Institut bestünde! Und um wie viel weniger würden in diesem

Falle nicht die Kantonalregicrungen der Gefahr auSgefetzt

few/ für fchwereS Geld schlechte Waffen zu erhalten! —
Denn/ obschon mit diese«/ wie wir voraussetze«/ auch

auswärts die nöthigen Proben wcrden vorgenommen werde«/
können sich an der Waffe erst bei deren späterem und

öfterem Gebrauche/ vielleicht schon nach wenigen Jahren/



215

foldje SJtangel offenbaren, baf biefelbe atö gänjfiefe unbraucfe-

bar erflärt werben muß. ©em ©cfeweijer aber, ber für
feineö Baterfanbeö Unabfeängigfeit bai Seben jn opfern
bereit ift, gefeüfert afleroörberft eine SBaffe, wefefee Bertrauen

einflößt.
Sttleö müßte ftdj ganj anberö geftaften! Sluö ber fefewei-

jerifcfeet» Sßaffenfabrife würben nadj unfrer SJteinung fanter
gfeicfemäffige SBaffen entfeofeen, mit bem ©tempet ber
Slnftait »erfefeen, in weldjem gälte man bei ifenen »orattöfegen

barf, fte feiett naefe eibgenöffifcfeer Orbonnanj »erfertigt unb

feabett in Ut Slnftait felbft bie nötfeigen Brobett auögefeattcn.

Bei ben eibgenöffifcfeen Snfpeftionen würbe« bte orbottnanj-
mäffigett SBaffen fogleidj am ©tempet ber Sßaffenfabrife er-
fannt. ©iefe felbft wäre bti Ut Organifation, bit wit ifer

ju geben wünfefeen, im %aüt, fich beftänbig einige Borrätfee
in allen Sitten SBaffen jn fealten, fo baß fte bti Bebarf
jebem Äantone gegen ben feiefür beftimmten fnjen Breiö SBaffen

ju liefern im ©taube wäre, mit benen man »ott feeute

auf morgen inö gelb rüden bürfte. Beim Bejuge foldjer
SBaffen müßte für bie Äantone niefet nur feinftcfetlidj ber

fdjnetlcn Sieferung, fonbern auch in £inftcfet auf bit ©oti-
bität berfelben ein ttidjt geringer Bortfeeif erwaefefett, ba

fit naefe unferm ©afürfeaften lauter SBaffen erfealten follten,
bit wäferenb 25 ja 30 Saferen bti gefeöriger Beforgung it»

ganj ferauefebarem Snftanbe »erbleibett, unb ttidjt alte 10

Safere, wit ti jegt öfter jn gefdjefeen pflegt, burefe anbere

erfegt werben mufften, eö wäre aufferbem in Bejiefeung auf
bie Bejafetung ber bejogenen ©egenftänbe ben Äaittottett
wieberum eine Begüttfttgungetnjtträumeu, inbem bie Stnflalt,
Ut natürliefe mit feittlättgticfeett ©efbmittefn auöjttftatten wäre,
niefet auf fogfeiefe baart Bejafetung bringen müßte, fonbern
jebem Äantone eine offene Steefenung mit Sinöfeeredjnnng
fealten unb geftatten würbe, beliebige Slbfcfelagöjafefungen jn
madjen, jeboefe mit Beftimmung eineö tängften Serminö.
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solche Mängel offenbare«/ daß dieselbe als gänzlich unbrauchbar

erklärt werden muß. Dem Schweizer aber/ dcr fiir
seines Vaterlandes Unabhängigkeit das Leben zu opfern
bereit ist/ gebührt allervörderst eine Waffe/ welche Vertrauen

einflößt.
Alles müßte stch ganz anders gestalten! Aus der fchwei-

zerischen Waffenfabrike würden nach unfrer Meinung lauter
gleichmässige Waffen enthoben/ mit dem Stempel der An-
stall versehen, in welchem Falle man bei ihnen voraussetzen

darf/ ste feien nach eidgenöffifcher Ordonnanz verfertigt und

haben in der Anstalt felbst die nöthigen Proben ausgehalten.
Bei dcn eidgenössifchen Jnfpektioncn wurden die ordonnanz-
mässigen Waffen fogleich am Stempel der Waffenfabrike
erkannt. Diese sclbst wäre bei der Organisation/ die wir ihr
zu geben wünschen/ im Falle/ stch beständig einige Vorräthe
in allen Arten Waffen zu halte«/ so daß ste bei Bedarf
jedem Kantone gege« den hiefür bestimmten fixen Preis Waffen

zu liefern im Staude wäre/ mit denen man von heute

auf morgen ins Feld rücken dürfte. Beim Bezüge folcher

Waffen müßte für die Kantone nicht nur hinsichtlich der

schnellen Lieferung/ sondern auch in Hinsicht auf die Solidität

derselben ein nicht geringer Vortheil erwachse«/ da

sie nach unserm Dafürhalten lauter Waffen erhalten follte«,
die während 25 ja 30 Jahren bei gehöriger Beforgung in
ganz brauchbarem Zustande verbleibe«/ und nicht alle 10

Jahre/ wie eö jetzt öfter zu geschehen pflegt/ durch andere

ersetzt werden müssten. ES wäre ausserdem in Beziehung auf
die Bezahlung der bezogenen Gegenstände den Kantone«
wiederum eine Begünstigung einzuräumen/ indem die Anstalt,
die natürlich mit hinlänglichen Geldmitteln auszustatten wäre,
nicht auf fogleich baare Bezahlung dringen müßte, fondern
jedem Kantone eine offene Rechnung mit Zinsberechnung
halten und gestatten würde/ beliebige Abschlagszahlungen zu

machen, jedoch mit Bestimmung eines längsten Termins.
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Sebenfaflö wäre, nm bie Snftimmnng fämmtlidjer
eibgenöffifcfeer ©tänbe für unfer Brojeft ju erfealten, bafür ju
forgen, baf Ue aui unfrer Slnftait jn bejiefeenben SBaffen,

obfcfeon ganj fefeterfrei, bennodj nidjt feöfeer jn ftefeen

fommen, afö Ut aui Ut gerne bejogenen, foflte fefbft Ut
eibgettöffifcfee Äriegöfaffa bafür inö SJtitfeiben gejogen werben

muffen, eö ift wofel »oranöjufegen, baf, wit fefeon

ofeen gefagt, anö ber Slnftait, wenigftettö biö fte gefeörig im
©ange nnb mit ben biefer Slrt gabrifation eigentfeümfidjeti

Bortfeeifen »ertrattt fein wirb, ftdj bti Slbfcfefitß ber Safereö-

recfenung ein Berfnft ergeben mag. ©iefeö foltte jeboefe

niefet abfefereden. ©ent» ttaefe unferm ©afürfealten ift ber

eibgettöffifcfee Äriegöfotib für Beförberung beö fcfewcijeri-
fdjet» SBeferwefenö beftimmt, unb wai feeafeftefettgt unfer Bor-
fdjfag Slttbereö eö würbe bafeer jener feinem Swede burefe-

auö niefet etttfrembet, füllte er für unfre Slnftait in Slnfprudj
genommen werben^ wollen, eine Berecfenung, wit feoefe ftcfe

bit Breife ber SBaffen belaufen mödjten, fönnen wir jwar
jegt, ba wir baö Stefultat ber Sfeätigfeit ber beffern
auöwärtigen SBaffenfabrifen niefet genau fennen, nidjt aitf-
fiettcti; allein, wenn wir attnefemett, wit Pitt j. B. für
Stnfauf eineö auöwärtigen Snfanteriegewefereö nebft ben

großen Sranöportfoften anfgewenbet werbe» muß, fo glauben

wir unö überjeugt featten jn bürfen, baß mit ber Seit ein,
wenn niefet feeffeteö, bodj gewiß eben fo guteö ©ewefer im
Sanbe felbft unb um benfclben Breiö »on ber Slnftait werbe

fönnen erlaffen werben.

3) eö würbe feier bit aftergenanefte Kontrolle gefüfert,

wai bk einjelnen Äantone an SBaffeuftüden bejiefeen, unb

anö berfefben erfefeett werben, ob fie, ba man btn jegigen

Beftanb iferer SBaffenoorrätfee fennt, naefe ber ifenen auf-

fiegenben Bftiefet bewaffnet ftnb. eö fonttte, wenn matt

auf ber einen ©eite forbert, baf bie Äantone auö unferer

Slnftait fich bewaffnen, ifenett auf ber anbern Stitt wieber

Zw

Jedenfalls wäre, um die Zustimmung sämmtlicher

eidgenöffifcher Stände für unser Projekt zu erhalten/ dafür zu

forgen/ daß die auS unfrer Anstalt zu beziehenden Waffen,
obschon ganz fehlerfrei, dennoch nicht höher zu stehen

kommen, als die auö der Ferne bezogenen, sollte felbst die

eidgenössische Kriegskassa dafür ins Mitleiden gezogen werdcn

müssen. Es ist wohl vorauszusetzen, daß, wie schon

oben gesagt, aus der Anstalt, wenigstens bis ste gehörig im
Gange und mit den dieser Art Fabrikation eigenthümlichen

Vortheilen vertraut sein wird, stch bei Abschluß der
Jahresrechnung ein Verlnst ergeben mag. Dieses solltc jedoch

nicht abschrecken. Denn nach unserm Dafürhalten ist der

eidgenössische Kriegsfond für Beförderung deS fchweizerischcn

Wehrwesens bestimmt, und was beabsichtigt unser
Vorschlag Anderes? Es würde daher jener seinem Zwecke durch-
aus nicht entfremdet, follte er für unfre Anstalt in Anfpruch
genommen werden wollen. Eine Berechnung, wie hoch stch

die Preife der Waffen belaufen möchten, können wir zwar
jetzt, da wir das Resultat der Thätigkeit der bessern aus-

wärtigcn Waffcnfabriken nicht genau kennen, nicht auf-
stellen; allein, wenn wir annehmen, wie viel z. B. für
Ankauf eines auswärtigen Jnfanteriegewchres nebst den

großen Transportkosten aufgewendet werden muß, fo glauben

wir uns überzeugt halten zu dürfen, daß mit der Zeit ein,
wenn nicht besseres, doch gewiß eben so gutes Gewehr im
Lande selbst und um denselben Preis von der Anstalt werde

können erlassen werdcn.

3) Es würde hier die allergenaueste Controlle geführt,
was die einzelnen Kantone an Waffenstücken beziehen, und

aus derselben ersehen werden, ob sie, da man den jetzigen

Bestand ihrer Waffenvorräthe kennt, nach der ihnen

aufliegenden Pflicht bewaffnet sind. Es könute, wenn man

auf der einen Seite fordert, daß die Kantone auS unferer

Anstalt stch bewaffnen, ihnen auf der andern Seite wieder
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ber Bortfeeif eingeräumt werben, unbrauchbar geworbene

SBaffenftüde, fofern biefe ben ©tempet ber Slnftait tragen,
um einen gewiffen Breiö wieber au bie Slnftait jurüdjuge-
ben, ober fte »ott biefer umarbeiten laffen jn bürfen.

4) ©djwierigfeiten, Ue Ut Sfuöfüfemng unferö Bor-
fdjtageö entgegentreten fönnten, fefeen wy, wenn fämmtlicfee

Äantotte beifättig ftcfe äuffern, wie wir im Sntereffe tttiferö

Baterlanbeö juüerftcfettidj feoffen, feine »orauö. eigennügige

engfeerjtgfeit allein fönnte beren feeroorrufen. eö werben

ftcfe jweifetöofene geeignete Sofatitäten genug feiefür finben.

©ie ©elbmittet ftnb ebenfaflö »orfeanben, inbem, wit bereitö

gefagt,.fofefee auö ber eibgenöffifcfeen Ärtegöfaffe ju fcfeöpfen

wären, gür bk erften Safere müßten freifiefe gefefetdte

Slrbeiter anö ber grembe mit gutem Sofen angeftellt, fpäter
aber fönnten foldje fügfiefe mit tücfetigen Snfättbern erfegt
werben. Bebeutenbe ©elbfummen, bit bii bafein für Sßaf-

fenanfättfe inö Sfuölanb wanberten, »erbtiebett im Baterlanbe
nnb ein neueö ittbuftrieöeö etabliffement wäre gegrünbet,
in bem »iefe bti Um immer mefer inö ©toden gcratfeenbett

fefeweijerifefeeu £anbetö»erfefer brobloö werbenbe SJtitbürger
wieber iferen efertiefeett Unterfeatt fänbett. Unb niefet nur
biefer neue Snbuftriejweig feräefete Berbienft unter bai Bolf;
bie einfüferuttg beffelben wäre ofene Sweifel für SJtandjen

ein ©pom, früfeere Berfudje für ©ewinnnng »on eifenerj
Wieber aufjunefemen, ftefeertt Slfefag »orauöfefeenb.

SBofel möcfete »on ein unb Sinben» ein ipauptfeittberniß

gegen gefeörige Betreibung ber Slnftait in bem Umftänbe. cr-
blidt werben, baf ti unferm Baterlanbe angebtiefe am

nötfeigen rofeett ©toffe unb an Brenttmatcriat gebreefee. SBir

ftnb bagegen ber Ueberjcugung, baf) unfre Berge rofeeö SJta-

teriaf fowofel atö £ofj ober bienfiefee £otjfurrogate jur ©e-
nüge liefern werben, gür erftere Befeauptuttg fpridjt, baf
fefeon itt »erfdjiebetten Äantonen erj ju Sage geförbert

würbe, unb wentt Ut biöfeerigen Stefultate niefet jn ben
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der Vortheil eingeräumt werden, unbrauchbar gewordene

Waffenstücke, sofern diefe den Stempel der Anstalt tragen,
um einen gewissen Preis wieder an die Anstalt zurückzuge-

ben, oder ste von dieser umarbeiten lassen zu dürfen.

4) Schwierigkeiten, die der Ausführung unsers

Vorschlages entgegentreten könnten, sehen wt/, wenn sämmtliche

Kantone beifällig stch äussern, wie wir im Interesse uuferS

Vaterlandes zuversichtlich hoffen, keine voraus. Eigennützige

Engherzigkeit allein könnte deren hervorrufen. ES werden

stch zweifelsohne geeignete Lokalitäten genug hiefür stnden.

Die Geldmittel stnd ebenfalls vorhanden, indem, wic bereits

gefagt, folche aus der eidgenössifchen KricgSkasse zu schöpfen

wären. Für die ersten Jahre müßten freilich geschickte

Arbeiter auS der Fremde mit gutem Lohn angestellt, später
aber könnten solche füglich mit tüchtigen Inländern ersetzt

werden. Bedeutende Geldsummen, die bis dahin für
Waffenankäufe ins Ausland wanderten, verblieben im Vaterlande
und ein neues industrielles Etablissement wäre gegründet,
in dem viele bei dcm immer mehr ins Stocken gcrachenden

fchweizerifchen Handelsverkehr brodlos werdende Mitbürger
wiedcr ihren ehrlichen Unterhalt fänden. Und nicht nur
dieser neue Industriezweig brächte Verdienst unter das Volk;
die Einführung desselben wäre ohne Zweifel für Manchen
ein Sporn, frühere Versuche für Gewinnung von Eisenerz
wieder aufzunehmen, sichern Absatz voraussehend.

Wohl möchte von Ein und Andern ein Haupthinderniß
gegen gehörige Betreibung der Anstalt in dem Umstände er-
blickt wcrden, daß eS unserm Vatcrlande angeblich am uö-

thigen rohen Stoffe und an Brennmaterial gebreche. Wir
sind dagegen der Ueberzeugung, daß uusre Berge rohes
Material sowohl alö Holz oder dienliche Holzsurrogate zur
Genüge liefern werden. Für erstere Behauptung fpricht, daß

schon in verschiedenen Kantonen Erz zu Tage gefördert

wurde, und wenn die bisherigen Resultate nicht zu den
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günftigften gejäfett werben fönnen, fo fefelte eö biö jegt nur
an faefeoerftänbiger Betreibung beö Bergbaneö, am fortmäfe-

rettb gteicfemäßigen Slbfage beö erjeö nnb bem nötfeigen

— ©etbe.

Studj an Brennmaterial fann eö nidjt fefeien. SJtan

treffe nur'einmal lie nötfeigen SJtaaßregeln gegen bie jäferficfe

überfeanb nefemenbe ipofjauöfufer, über bte fefeon fo lange

gefcufjt wirb. Unb foflte auefe wirf(ict) £ofjmangel eintreten,

fo ift bit ©cfeweij reicfe an ergiebigen Sorfmoorett,
wefefee üfeerflüffigeö Brennmaterial liefern werben, benn,
baf fowobl gutgebörrtcr Sorf, alö auch Sorffofefen ju allen

©cfemefj- unb ©efemiebearbeitett mit Bortfeeif »erwenbet werben

fönnett/ ift praftifdj erwiefen.

5) Unfre Sßaffenfabrife müßte, wai befonberö erwogen

ju werben »erbient, namenttidj auch eine Unterricfetöattftaft
feit», itt weldjer fäfeige SJtilitärö eine grünfefidje Äenntniß
in ber Sßaffenfabrifation ftdj erwerben, unb wo gefdjtdte
Seugfeauöwärter nnb Büdjfenmadjer feerattgebifbet werben

fönnten, wora« in ben meiften Äantonen beftänbiger SJtangel

ift. ©enn eö würbe ftcfe feier nidjt nur um Steparatn-
rett fleiner Befcfeäbiguttgett, fonbern nm bit »otlfommene.

Berfertignng namentfiefe ber £anfefeuerwaffe unb um genaue

Brüfung iferer ©efeießfäfeigfeit feanbefn, worauf bii jegt
überatl in ber ©cfeweij jit wenig ©ewidjt gefegt worben ift.

eö ift niefet ju bejweifeftt, baf in golge beö Betriebeö
ber Slnftait unb bti ber regen Sfeätigfeit beö fcfeweijerifdjen

Untcmefemungögeifteö biefelbe auf eine ©tufe ber Boflfom-
mettfeeit geferaefet würbe, baß fte neben äfenfiefeen Stttftalteii
beö Sfuötanbeö niefet nur eine eferettoolle ©teflung einnäfeme,

fotibertt mögfiefeerweife manefee feerfeffeen in furjer Seit
überflügeln fonttte, fo baf auch ihr Ut Stufem für Beröottfomm-

nnng ber generwaffen, bett wir biö jegt nur am Sluöfanbe

jn bewunbem feaben, würbe ju Sfeeil werben muffen.
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günstigsten gezählt werden können, so fehlte eS bis jetzt nur
an fachverständiger Betreibung des Bergbaues, am fortwährend

gleichmäßigen Absätze des ErzeS und dem nöthigen

— Gelde.

Auch an Brennmaterial kann eS nicht fehlen. Man
treffe nur einmal die nöthigen Maaßregeln gegen die jährlich
überhand nehmende Holzausfuhr/ über die fchon fo lange

geseufzt wird. Und sollte auch wirklich Holzmangel eiutre-

ten/ so ist die Schweiz reich an ergiebigen Torfmooren/
welche überflüssiges Brennmaterial liefern werde«/ dcnn,
daß fowohl gutgedörrtcr Torf/ alS auch Torfkohlen zu allen

Schmelz- und Schmiedearbeiten mit Vortheil verwendet werden

können, ist praktisch erwiesen.

s) Unsre Waffenfabrike müßte, waS befonders erwogen

zu werden verdient/ namentlich auch eine Unterrichtsaustalt
sei«/ in welcher fähige Militärs eine gründliche Kenntniß
in der Waffenfabrikation stch erwerbe«/ und wo geschickte

Zeughauswärter und Büchsenmacher herangebildet wcrden

könnte»/ woran in dcn meisten Kantonen beständiger Mangel

ist. Denn eS würde stch hier nicht nur um Rcparatu-
ren kleiner Beschädigungen/ sondern um die vollkommene

Verfertigung namentlich der Handfeuerwaffe und um genaue

Prüfung ihrer Schicßfähigkeit handeln, worauf bis jetzt

überall in der Schweiz zu wenig Gewicht gelegt worden ist.

ES ist nicht zu bezweifeln/ daß in Folge des Betriebes
der Anstalt und bei der regen Thätigkeit deS schweizerischen

Unternehmungsgeistes dieselbe auf eine Stufe der Vollkommenheit

gebracht würde/ daß sie neben ähnlichen Anstalten
des Auslandes nicht nur eine ehrenvolle Stellung einnähme/
sondern möglicherweife manche derfelbcn in kurzer Zeit
überflügeln könnte/ fo daß auch ihr der Ruhm für Vervollkommnung

der Feuerwaffe«/ den wir bis jetzt nur am Auslande

zu bewundern haben/ würde zu Theil werden müssen.
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eö ift nidjt ju Iäugnen unb eö lefert unö biefeö niefet

nur bie äftere ©efcfeicfete unferö Baterlanbeö, baf bem

©djmeijer ein natürlicher friegerifefeer ©eift intiewofettt; eö

lefert unö biefeö auch in atlertteuefter Seit ber fortwäferenbe

£ang eitteö großen Sfeeifö unfrer SJtitbürger, ber Stuöübung

beö ©ofbatenfeanbwerfö wegen bem Sluöfanbe ifere ©ienfte
anjubieten. Unb wett« auch auf bettfetbett, manefemat mit
Stecfet, eitt ©efeattenbitb falten barf, fo hüte man ftdj beß-

ungeaefetet wofel, biefen friegerifefeett ©eift gänjfidj unter-
brüdett jtt wollen; obfefeon wir feiemit niefet bem Äriege bai
SBort jn reben beabftefetigen. SJtan fudje »ietmefer, biefen

©eift in fteter Stegung ju erfealten, bemüfee fid) aber »or
allem anö, ifem bie ben Berfeäftniffen unferö Sanbeö gün-
ftigfte unb bie jwedmäffigfte Sticfetung ju geben, bamit
baöfelbe im Äreife feiner wofefgerüfteten Stacfebarn jeberjeit in
fräftiger Haftung baftefee.

Betracfeten mir jum ©efefuffe gerabe in bem Slugenblide,
in bem wir biefeö fefereiben, Ut fritifdje Sage unferö
Baterlanbeö, unb bebettfett wir Ut SBecfefeffäfle beö Äriegeö,
welcfee baffeffee fefeon ju beftefeen featte, fo werben wir in
bem entfefefnffe, mit unferm Sßunfcfec itt Sferer uttb ber
feofeen Sagfagung SJtitte aufjutreten, nur nodj feeftärft. Sa/
wir fönnen niefet nmfein, Sit bringettb ju bitten, bit ©aefee

mit mögfiefefter Beförberung gefeörigett Ortö in Sfnregung ju
bringen; benn, wenn auch jegt jebe Äriegögefafer »erfefewun-
ben jn fein fdjeint, fo ift bennod) niefet ju jögern, ba jn
erricfetung eineö foldjen etabfiffementö »iefe Seit erforber-
Itcfe, nnb feiefür niefet bie Äriegö- fonbern gerabe bie grie-
benöjeit bit geeignetße ift.

©iefem fügen wir noefe bei, wit ttaefe unfern Slnftcfete«

biefe Slttftaft inö Seben ju rufen wäre unb auf weldje Bor-
bereitungen man bai ipauptaugenmerf feabett müßte.
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ES ist nicht zu läugnen und es lehrt uns dieses nicht
nur die ältere Geschichte unsers Vaterlandes / daß dem

Schweizer ein natürlicher kriegerischer Geist innewohnt; es

lehrt uns dieses auch in allerncuester Zeit der fortwährende
Hang eines großen Theils unfrer Mitbürger / der Ausübung
des Soldatenhandwerks wegen dem Auslande ihre Dienste

anzubieten. Und wenn auch auf denselben/ manchmal mit
Recht/ ein Schattenbild fallen darf/ fo hüte man stch deß,

ungeachtet wohl/ diefen kriegerischen Geist gänzlich
unterdrücken zu wollen; obschon wir hiemit nicht dcm Kriege daö

Wort zu reden beabstchtigen. Man suche vielmehr/ diesen

Geist in steter Regung zu erhalte«/ bemühe stch aber vor
allem auS/ ihm die den Verhältnissen unsers Laudes
günstigste und die zweckmässigste Richtung zu gebe«/ damit
dasselbe im Kreise seiner wohlgerüsteten Nachbarn jederzeit in
kräftiger Haltung dastehe.

Betrachten wir zum Schlüsse gerade in dem Augenblicke/
in dem wir dieses schreibe»/ die kritische Lage unsers Va-
terlandes/ und bedenken wir die Wcchselfälle des Krieges/
welche dasselbe fchon zu bestehen hatte/ fo werden wir in
dem Entfchlusse/ mit unserm Wunsche in Ihrer und der
hohen Tagsatzung Mitte aufzutreten/ nur noch bestärkt. I«/
wir können nicht umhin/ Sie dringend zu bitten/ die Sache
mit möglichster Beförderung gehörigen Orts in Anregung zu

bringen; denn, wenn auch jetzt jede Kriegsgefahr verfchwun-
den zu sein scheint/ so ist dennoch nicht zu zögern/ da zu

Errichtung eines solchen Etablissements viele Zeit erforderlich

und hiefür nicht die Kriegs, sondern gerade die Frie-
denSzeit die geeignetste ist.

Diesem fügen wir noch bei/ wie nach unfern Ansichten
diefe Anstalt ins Leben zu rufcn wärc und auf welche Vor,
bereitungen man das Hauptaugenmerk haben müßte.
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i) ©ie wäre itt ber SJtitte ber ©cfeweij ju erriefeten

unb feiefür entweber ein fefeott beftefeenbeö, mit feinlänglicfeer

SBafferfraft »erfefeeneö Sofaf auf Äoften ber eibgenoffenfcfeaft

ober »iefmefer für Steefenung ber eibgenöffifefeett Äriegö-
faffe anjufaufen, unb jn unferm Swede gefeörig einjuriefe-

ten, ober in ermangefung beffefbett et« tteueö Sofaf aufju-
füferen unb babti auf bie nötfeige SBafferfraft Bebacfet jn
nefemen. Stamentficfe im Jperjenber ©cfeweij, wo beö SBafferö

ftdj genug »orfmbet unb niefet jeber noefe fo Keine SBaf-

ferfatl fefeon feine Beftimmung hat, müßte ftcfe feintängtiefe

©efegenfeeit ju einer fofdjen Slcquifttion ftnben. ©er Äatt-

tott, itt beffen ©ebiete bie Slnftoft erriefetet würbe, featte in
Bejiefeung auf bereu Sntegrität ber eibgenoffenfcfeaft jebe

»on ifer jn »ertangenbe ©arantie jn leiften.

2) eö wären einige SJtänner ju bejeiefenett, wefefee, bk
einen einftweitett in ©eutfefetanb, bie anbern in granfreid),
bie beffern SBaffenfabrifen ju befuefeet» unb ftcfe fowofef über

Umfang unb eitirtcbtung, afö auefe über bai jäfertiefe »on

ifenen ju fiefernbe Ouantitm SBaffenftüde uttb über ben

bamit »erbunbenen Äoftenaufwanb bie genanefte Äenntniß jn
»erfefeaffen unb regefmäßige Beriefete über bai ©efefeene uttb

©efeörte einjufenben featten. Statürtidj müßte bit SBafel auf
SJtänner fallen, welcfee genannte Sänber bereiöt, mefer ober

weniger fennen, nnb mittelft iferer Berbinbuttgen im ©tanbe

ftnb, ftcfe überall Sutritt ju »erfdjaffen unb bei biefem Stn-

laffe mit gefefeidten Slrbeitem in Unterfeanbtttng ju treten.

3) einige SJtänner wären ferner jn beauftragen, bit
£auptorte aller ©djweijerfantone jtt bereifen unb ftdj auö

autfeetttifefeett O-uetlen ju überjeugen, wit groß bti jebem

einjelnen Äantone bie jäferfiefeen Bebürfniffe an Un
»erfcfeiebenen SBaffcttftüdett ftnb, unb jtt wai für Bfcifen fte

fofefee bii anbin bejogen haben, bamit eine Berecfenung beö

burefe bie Sfttftaft jäfertiefe jn fiefemben Outantumö unb bti
baju erforbertidjen ©efbaufwanbeö aufgefteflt werben fann.

2Z0

1) Sie wäre in der Mitte der Schweiz zu errichten
und hiefür entweder ein fchon bestehendes mit hinlänglicher
Wasserkraft verfcheneS Lokal auf Kosten der Eidgenossenschaft

oder vielmehr für Rechnung der eidgenossischen Kriegs,
kasse anzukaufen, und zu unferm Zwecke gehörig einzurich,

ten, oder in Ermangelung desselben ein neues Lokal
aufzuführen und dabei auf die nöthige Wasserkraft Bedacht zu

nehmen. Namentlich im Herzender Schweiz, wo des Wassers

sich genug vorfindet und uicht jeder noch so kleine

Wasserfall fchon feine Bestimmung hat, müßte stch hinlänglich
Gelegenheit zu einer solchen Acquisition stnden. Der Kanton,

in dessen Gebiete die Anstalt errichtet würde, hätte in
Beziehung auf deren Integrität dcr Eidgenossenfchaft jede

von ihr zu verlangende Garantie zu leisten.

2) ES wären einige Männer zu bezeichnen, wclche, die

einen einstweilen in Deutschland, die andern in Frankreich,
die bessern Waffenfabriken zu besuchen und stch sowohl über

Umfang und Einrichtung, als auch über das jährlich von
ihncn zu liefernde Quantum Waffenstücke und über den

damit verbundenen Kostenaufwand die genaueste Kenntniß zn

verschaffen und regelmäßige Berichte über das Gesehene und

Gehörte einzusenden hätten. Natürlich müßte die Wahl auf
Männer fallen, welche genannte Länder bereist, mehr oder

weniger kennen, und mittelst ihrer Verbindungen im Stande
stnd, stch überall Zutritt zu verschaffen und bei diesem An-
lasse mit geschickten Arbeitern in Unterhandlung zu treten.

g) Einige Männer wären ferner zu beauftragen, die

Hauptorte aller Schwcizcrkantone zu bereifen und stch aus

autheutifchen Quellen zu überzeugen wie groß bei jedem

einzelnen Kantone die jährlichen Bedürfnisse an dcn ver,
fchicdenen Waffcnstücken stnd, und zu was für Prcifcn sie

solche bis anhin bezogen haben, damit eine Berechnung des

durch die Anstalt jährlich zu liefernden Quantums und des

dazu erforderlichen Geldaufwandes aufgestellt werden kann.
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4) ©ie eibgenöffifdje SJtifitärfaffc featte Ut nötfeigen

gonbö jur Berfüguttg ju fteflen, unb baö etabliffement wäre
unter Oberaufftcfet bei eibgenöffifcfeen Äriegöratfeö auf Steefenung

bei eibgenöffifefeett Äriegöfotibö jn betreiben.

5) ©ämmtfidje Äantone muffen ftdj »erpfliefeten, ifere

SBaffen (mit Sluönafeme ber Strtiüerieftüde, wefefee jegt fefeon

aui fcfeweijerifdjen Brioatwerfftätten ttaefe SBunfcfe erfeäftfiefe

finb) auöfdjtieß(id) auö ber eibgenöffifcfeen SBaffettfabrif ju
bejiefeen. ©iefe legtere Bebingung ift wofel bie ipauptbe-
bingung, pon ber bie erricfetung unb gortbatter ber
Slnftait abfeättgen wirb, ©ie nötfeigen ©cfcfeäftö- unb Berwat-
tungöreglemente aufjufteflen, wirb fpäter feine befonberö
fefewierige Slufgabe fein.

Sit.
SJtit Superftcfet legen wir biefen unfern SBunfcfe, für

ben wir befeelt ftnb, unb für beffett Stealtfirung SJtit- nnb
Stacfeweft in unferm Baterlanbe Sfer Slnbenfen fegnen wirb,
in Sferen ©cfeooß nieber. Stefemen Sit ihn mit Sßofefwolten
unb in bem ©ittne auf, in wefcfeem wir ifen auöfprccfeen
unb©ie werbet» in Berüdftefetigung beffelben, bem ©efammt-
»aterfanbe Beruhigung für bie Sufunft, bem eibgenöffifefeett
SBefermantte Wutb unb Bcrtranett auf bie »aterfänbifefee
SBaffe einflößen.

Senjburg im Sanuar 1841.

»*^»«»j--

221

4) Die eidgenössische Militärkasse hätte die nöthigen
Fonds zur Verfügung zu stellen, und das Etablissement wäre

unter Oberaufsicht des eidgenössifchen Kriegsraths auf Rech,

nung deö eidgenössifchen KriegsfondS zu betreiben.

6) Sämmtliche Kantone müssen sich verpflichten, ihre
Waffe» (mit Ausnahme der Artilleriestücke, wclche jetzt fchon
aus fchweizerifchen Privatwerkstätten nach Wunfch erhältlich
stnd) ausschließlich aus dcr eidgenössifchen Waffenfabrik zu
beziehen. Diese letztere Bedingung ist wohl die
Hauptbedingung, von der die Errichtung und Fortdauer der An-
stall abhängen wird. Die nöthigen Geschäfts- und Verwal-
tungöreglemente aufzustellen, wird fpäter keine besonders

schwierige Aufgabe sein.

Tit.
Mit Zuversicht legen wir diesen unsern Wunsch, für

den wir beseelt sind, und für dessen Realistrung Mit- und
Nachwelt in unferm Vatcrlande Ihr Andenken fegnen wird,
in Ihren Schooß nieder. Nchmcn Sic ihn mit Wohlwollen
und in dcm Sinne auf, in welchem wir ihn aussprechen
und Sie werden in Berücksichtigung desselben, dem Gefammt-
vaterlande Beruhigung für die Zukunft, dem eidgenössifchen
Wehrmanne Muth und Vertrauen auf die vaterländifche
Waffe einflössen.

Lenzburg im Januar 184t.



222

Sweiter Seridjt beö ttjurgauifdjen Öfijierötjereinö
an bit eibgenötTifdje ÖrTijierögefeüfcfjaft üfeer bie
militdrifdjen Uebungen im Äanton Sfeurgau im

Safergang i84o.

SSericfeterftatter £err Oberftlieutenant (Sgtoff.

Snbem wir auch biefeö Safer niefet ermangelt» wollen,
über Ut im Saufe beffetben in unferm Äanton ftattgefunfec-
nett mifitärtfefeen Uebungett unfern Beriefet ju erftatten,
bejiefeen wir unö bejugfiefe beö allgemeinett Sfeeifö unfereö Sn«
ftruftionöwefenö auf ben Beriefet pro 1839 unb tragen nur
bai naefe wai jur Berooflftänbigung bei ©anjen notfewenbig
erfdjeint.

Sßentt Ue Snftruftion guter nnb beinafee in beftänbiger
Uebung ftcfe beftnbenber Snftmftoren ifere grücfete tragen
fofl, fo muß ber erfolg namentlich burd) jwei ©inge
geftdjert werben, unb jwar:

i)v©urcfe genaue £anbfeafeu ng ber militärifcben Orbnung
*

bei ben Uebungen, unb ftrenge Slufftcfet, baf niemanb

ftdj benfclben entjiefee;

2) burefe beftänbigeö SBaefeen ber ober« SJUfitärßcUen, baf
iferen Stnorbttungen »on ben Untergeorbneten genau
naefegefommett werbe.

Um nun biefe gunbametite jn erfealten, beftefet bti unö

fofgenbe einriefetung:

Se 2 ober 3 ©emeitibett formiren eine ©eftiot», wefefee

einem ©eftionöfommanbantet» (Offtjier ober Unterofßjier)
untergeorbnet wirb. Unter biefem efeef ftefet nun alle SJiann -
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Zweiter Bericht des thurgauischen Offiziersvereins
an die eidgenössische Offiziersgestllschaft über die
militärischen Uebungen im Kanton Thurgau im

Jahrgang lu^u.

Berichterstatter Herr Oberstlieutenant Eglofs.

Indem wir auch dieses Jahr nicht ermangeln wollen,
über die im Laufe desselben in unserm Kanton stattgefunde.
uen militärischen Uebungen unfern Bericht zu erstatten, be.

ziehen wir uns bezuglich deS allgemeinen Theils unseres In.
struktionswefens auf dcn Bericht pro 1839 und tragen nur
daö nach was zur Vervollständigung deS Ganzen nothwendig
erscheint.

Wenn die Instruktion guter und beinahe in beständiger

Uebung stch besindender Jnstruktoren ihre Früchte tragen
soll, so muß der Erfolg namentlich durch zwei Dinge
gesichert werden, und zwar:

1) Durch genaue Handhabung der militärifche« Ordnung
"

bei den Uebungen, und strenge Aufsicht, daß niemand

sich denselben entziehe;

2) durch beständiges Wachen der obern Militärstcllen, daß

ihren Anordnungen von den Untergeordneten genau
nachgekommen werde.

Um nun diese Fundamente zu erhalten, besteht bei uns

folgende Einrichtung:

Je 2 odcr 3 Gemeinden formiren eine Sektion, welche

einem SektionSkommandanten (Offizier oder Unteroffizier)
untergeordnet wird. Unter diefem Chef steht nun alle Mann -
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fdjaft aller SBaffen unb Älaffen, fo lange fte nidjt jn ben

Äorpöübnngett einberufen ift. er beforgt afle Slufgebote —
üfeetwacfet benjenigen Unterriefet ber auf bem ©eftionöe^er-

jierpfag ben Stefruten ober ber Stefer»emannfdjaft ertfeeilt

wirb, — infpijirt bai SJtateriefle unb forgt für Berbeffemng
beö SJtangefbaren, füfert bit ju Äorpöübungen aufgebotene
SJtann fdjaft uttb feanbfeafet innert bett gefegficfeen ©cferanfett

Ut militärifcfee Bofijei.
Sn wie weit nun biefe einricfetung baju beitrage, bit

Sßefermannfdjaft jn gleicfemäßiger Bfliefeterfüttung anjufeat-

tett, mag bit am ©cfefttß ftefeenbe ©efammtüberftctjt ber

erfüllten unb nidjt erfüllten egerjiertage beweifen.

©amit nun aber jmettenö bit obere« SJtititärftelfett eitte

beftänbige unb flare Ueberftcfet über ben Snftanb ber
Snftruftion unb ber Sfuörüftung ber SJtannfdjaft fefbft habe,
werben SJtitglieber ber SJtilitärbefeörbe mit ber fpejieflen Sluf-
ftcfet über bie einjelnen SBaffen unb Unterricfetöffaffett beauftragt,

ein SJtitgfieb beaufftefetigt:

1) bai Sraittforpö;
2) „ Äaoallerieforpö;
3) „ ©cfearffcfeügettforpö.

($in anbereö SJtitgtieb:

i) ben Stepetitionöfurö ber Suftruftoren;
2) bk Äabettenfcfeufe;

3) gefammte Snfanterie.

SBenn jwar feineöwegö in Sfbrebe gefteflt werben fann,
baf noefe beffer getfean wäre, bit Snfpeftion itt eine ipanb

ju legen, fo barf benn bod) niefet geläugnet werben, baf
auch auf biefe Strt bk SJtilitärbefeörbe im Stflgemeinen mit
bem Suftanb beö Snftruftionöwefenö befannt bleibt, ©ie
Beriefete über ben Suftattb ber Snftmftiott ftttb im aflgemeinen

befriebigenb. ©ie Bewaffnung ber jn ben Äorpöübungen

jufammenberufenen SJtannfdjaft jeigt t
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schaft aller Waffen und Klassen, so lange sie nicht zu den

Korpsübungcn einberufen ist. Er besorgt alle Aufgebote —
überwacht denjenigen Unterricht der auf dem Sektionsexer-

zierplatz dcn Rekruten oder der Refervemannfchaft ertheilt
wird, — inspizirt daö Materielle und sorgt für Verbesserung

des Mangelbaren, führt die zu Korpsübungen aufgebotene

Mannschaft und handhabt innert den gesetzlichen Schranken
die militärifche Polizei.

In wie weit nun dicfe Einrichtung dazu beitrage, die

Wehrmannfchaft zu gleichmäßiger Pflichterfüllung anzuhal.

ten, mag die am Schluß stehende Gesammtüberstcht der

erfüllten und nicht erfüllten Exerziertage beweifen.

Damit nun aber zweitens die oberen Militärstellen eine

beständige und klare Uebersicht über den Zustand der In-
struttion und der Ausrüstung dcr Mannschaft felbst habe,
werden Mitglieder der Militärbehörde mit der speziellen Aufsicht

über die einzelnen Waffen und Untcrrichtsklasscn beauftragt.

Ein Mitglied beaufsichtigt:

1) das Trainkorxs;
2) „ Kavallcriekorps;
3) „ Scharfschützenkorps.

Ein anderes Mitglied:

1) den Rcpetitionökurs der Justruktoren;
2) die Kadmenschulc;
3) „ gesammte Infanterie.

Wenn zwar keineswegs in Abrede gestellt werden kann,
daß noch besser gethan wäre, die Jnfpektion in eine Hand
zu legen, fo darf denn doch nicht geläugnet werden, daß

auch auf diefe Art die Militärbehörde im Allgemeinen mit
dem Zustand des Jnstruktionswesens bekannt bleibt. Die
Berichte über den Zustand der Instruktion stnd im allgemeinen

befriedigend. Die Bewaffnung der zu den KorpSübun-
gen zusammenberufenen Mannfchaft zeigt:
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a) Äaoallerie, 64 SJtann, afleö brauchbare SBaffen;

b) ©cfearffcfeügen 230 SJtattn, nnr 8 ©tttger mangetfeaft.

c) Snfanterie 1609 ©ewefere, 10 ©tüd unbraucfebar.

Sn bem ben »erfcfeiebenett Älaffen pro 1840 ertfeeilten

Unterriefet übergefeenb, feaben wir unö bejügtidj

A. ber Stefrutenffaffett.
1. Äfaffe ofene ©ewefer.

2. » mit „
B. Unterriefet ber Äabreö atter SBaffen.

1. Unterricfet ber jungen Unterofftjiere;
2. ber Äabettenfefeute;

3. tfeeoretifefeer Unterricfet ber Offtjiere uttb Unteroffijiere '¦>

lebigficfe auf bai im »orjäferigen Beriefet ©efagte jn bejiefeen,

inbem Utf Safer ganj ber nämfiefee SJtobuö unb auch

Ut gfeiefee erfolg beobadjtet würbe. Sn bemerfen ift nur,
baf bafür geforgt wurbe, baf ben »on unferm Äanton ju
fteftenben Ärattfetiwärtertt eitt breiwöefeetitlicfeer Unterriefet
im Äantonöfpitat ertfeeilt wurbe.

C Äorpöübungett.

1) Srain.
©iefe SBaffe featte Uei Safer ifere aefettägige £aupt-

übung. Stacfe bem »on ber SJtilitärbefeörbe genefemigten Un-

terriefetöptatt wurbe geübt:
1. SBatten unb Bngen ber Bferbe;
2. Äettnen ber Bferbegefdjirrbeftanbtfeeife;

3. Steitett;
4. Stnfangögrüttbe ber gaferfefettfe.

2) Äa»allcrie.
Slucfe biefe SBaffe wurbe für 8 Sage jufammengejogen.

Stadjbem bit Stefruten wäferenb 4 Sagen »on bem Snftmftor

in ben Stnfangögrünben, fo wtit eö bie fnrj jugemeffene

Seit geftattete, unterridjtet worbett, würben fte gfeid) jur
£auptüfeung beigejogen. ¦
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s) Kavallerie/ «4 Mann, alles brauchbare Waffen;
b) Scharfschützen 23« Mann, nur 8 Stutzer mangelhaft,
o) Infanterie i609 Gewehre, w Stück unbrauchbar.

Zu dem den verfchiedenen Klassen pr« 184« ertheilten
Unterricht übergehend, haben wir unö bezüglich

der Rekrutenklasscn.

t. Klasse ohne Gewehr.
2. „ mit „

L. Unterricht der KadreS aller Waffen,
t. Unterricht der jungen Unteroffiziere;
2. der Kadettenfchule;
3. theoretischer Unterricht dcr Offiziere und Unteroffiziere?

lediglich auf das im vorjährigen Bericht Gesagte zu beziehen,

indem dieß Jahr ganz der nämliche Modus und auch

der gleiche Erfolg beobachtet wurde. Zu bemerken ist nur,
daß dafür gesorgt wurde, daß den von unferm Kanton zu

stellenden Krankenwärtern ein dreiwöchentlicher Unterricht
im KantonSfpital ertheilt wurde.

c. Korpsübungen.

1) Train.
Diese Waffe hatte dies Jahr ihre achttägige Hauptübung.

Nach dem von der Militärbehörde genehmigten Uu-

terrichtöplan wurde geübt:
1. Warten und Putzen der Pferde;
2. Kennen der Pferdegefchirrbestandtheile;

3. Reiten;
4. Anfangsgründe der Fahrschule.

2) Kavallerie.

Auch diese Waffe wurde für 8 Tage zusammengezogen.

Nachdcm die Rekruten während 4 Tagen von dem Jnstruktor

in den Anfangsgründen, so weit es die kurz zugemessene

Zeit gestattete, unterrichtet worden, wurden ste gleich zur

Hauptübung beigezogen.
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Obwohl nun bit beftimmte Sticfetung beö Unterricfetö-
plattö babitt jiette, bk an einem grüttblicfeen efementamn-
terricfet junäcfeft Solange! leibenbe SJiattnfetjaft — bießfaffö bef*
mögficfeft nadjjuttefemcn, — fo wurbe bem ofettgeacfetet biefe

£auptfacfee »on bem efeef »emadjläßigt unb bagegen

»orgenommen/ wai erft nadj einem 3 ä 4 wöcfeetttficfeett Unterricfet

featte eteaukt werben foflen. ©er Snfpeftiottöbericfet

fpridjt »ott alle« Slrten SJtanöoreö aui ber eöeabronöfcfeule.

Stebftbem wirb bie SJtattnfcfeaft wegen iferem guten
SBiflen unb iferem fräftigen Steußem feefobt; über bie Bferbe

fpridjt ftcfe ber Snfpeftiottöbericfet fefer günftig aui.
Bejügliefe 3tenö ber ©cfearffcfeügen unb

4tenö ber Snfanterie
bejiefeen wir unö auf bai im »orjäferigen Beriefet gefagte.

Sttm ©efefuffe fügen wir bie »erfprocfeene Ueberftcfet

über bie erfüllten nnb niefet erfüllten eEerjtrtage bei:

£et». S8tittt.=3ettfdjrift. 1841. 15
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Obwohl nun die bestimmte Richtung des Unterrichtsplans

dahin zielte, die an einem gründlichen Elementarunterricht

zunächst Mangel leidende Mannschaft — dießfalls
bestmöglichst nachzunehmcn, — so wurde dcm ohngeachtet diese

Hauptsache von dem Chef vernachläßigt und dagegen

vorgenommen, was erst nach einem 3 à 4 wöchentlichen Unter,
richt hätte exequirt werden sollen. Der JnfpektionSbericht
spricht von allen Arten Manövres aus der Escadronsschule.

Rcbstdem wird die Mannschaft wegen ihrem guten
Willen und ihrem kräftigen Aeußern belobt; über die Pferde

spricht sich der JnfpektionSbericht fehr günstig auS.

Bezüglich mens der Scharffchützen und

4tenS der Infanterie
beziehen wir uns auf das im vorjährigen Bericht gesagte.

Znm Schlüsse fügen wir die versprochene Uebersicht

über die erfüllten und nicht erfüllten Exerzirtage bei:

Helv. Milit.-Aeitschrift. 1841. 15
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A. Snfanterie nnb uneingetfeeifte SJtannfcfeaft.

®rabe 3afel erfüllte (gntfcfeul; ttnent;
fdjut.unb ber

3Jtann=
fcfeaft.

©ienft= bigte a3cmerlungcn.
Slaffen. turen. Mbfcnjen. bigte

Jlbfenjen.

Offijiere 80 500 30 18
.Sabetten 18 140 10 —
Unterofftjiere 269 1,288 40 31
grater 15 27 ¦—¦ 3
Tambouren 51 90 — 12
Trompeter 22 44 — —
©appeurS 24 41 1 6
©em.9tefer»iften 1,230 7,025 174 169

„ tfuSjüger. 1,139 2,451 53 40
Slaffe m.®eroefer 498 11,157 118 50

„ ofene „ 634 11,875 104 113

*)Sotal 3,980 34,638 530 442

B. ©djarffcfeügen
Offtjiere 10 48 —. 2
Äabetten i 6 — —
Unterofftjiere 24 59 5 10
(Sern, ©cfeti^en 127 164 14 29

Sotal 162 276 19 41

c. Äa»aflerie.

Offtjiere 1 2 10 ~P
Unterofftjiere 10 28 1 6

Sota! r 12 38 1 e|

D. Sraitt.
Offijiere 3 7 2
Unterofftjiere 10 10 2 l

Sotal 13 17 4 i

Änmerfungen. *) 2£ufierbem feaben ben £auptübungen ber »erfcfetebe=
nen SÖSaffen beigeroofent: 101 Offijiere, 18 Äabet*
ten, 269 Unteroffijiere, 15 ftrater, 51 Tambouren,
22 Srompeter, 24 ©appeurö, 1139 ©olbaten.

ausgeblieben ftnb an ben 4?auptu'bungen mit Snt=
fcfettlbigung 31 SOtann, ofene Sntfcfeulbigüng 5 «Dtann
(welcfee bafür geftraft roorben ftnb).
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Infanterie und uneingetheilte Mannschaft.

Grade
und

Classen.

Zahl
der

Mannschaft.

Erfüllte
Dienst-
turen.

Entschuldigte

Abscnzen.

Unent-
schul.
digtc

Absenzen.

Bemerkungen.

Offiziere
Kadetten
Unteroffiziere
Frater
Tambouren
Trompeter
Sappeurs
Gem.Reserviften

„ Auszüger.
Classe m.Gewehr

„ ohne

8«
l8

26g
15
öl
22
24

1,23«
1,139

498

500
14«

1,288
27
9«
44
41

7,025
2,461

11,157
11,875

3«
1«
4«

1

174
S3

118
104

18

31
3

12

6
169
4«
50

113

Total 3,93« 34,638 S3« 442

s. Scharffchützen.
Offiziere
Kadetten
Unteroffiziere
Gem. Schützen

1«
1

24
127

48
6

59
164

S

14

2

1«
29

Total 162 276 19 41

c. Kavallerie.
Offiziere
Unteroffiziere

I 2
10

1«
28 1

Total 12 38 1 °

v. Train.
Offiziere
Unteroffiziere

3
10

7
1«

2
2 I

Total 13 17 4 1

Anmerkungen. *) Außerdem haben den Hauptübungen der verschiede¬
nen Waffen beigewohnt: 101 Offiziere, 18 Kadetten,

269 Unteroffiziere, 15 Frater, 51 Tambouren,
22 Trompeter, 24 Sappeurs, 1139 Soldaten.

Ausgeblieben sind an den Hauptübungen mit
Entschuldigung 31 Mann, ohne Entschuldigung S Mann
(welche dafür gestraft worden sind).
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SBir fcfeließett nun unferen Beriefet mit bem frenbigen
©efüfefe, baf bet gute ©eift, ber bti unferm Sßeferftanfee

ftetö »orfeerrfcfeettb war, ttodj lebt, unb baf berfelbe ftetö
bereit ift, ftcfe ju größeren Befefeäftigungen im ebtett SBaffen-

feanbwerf bie größten Opfer gefallen jn laffen; — baf
berfelbe bemjenigen mit freubiger erwartung etitgegett ftefet,
wai bie eibgenoffenfcfeaft für Berbefferung bei SJtititärwefenö
tfeun wirb.

Sm Stamen bei SJtifitäroereinö

©er Bräfibent:

Oberftlieutenant.

©er Stftnar:
Sol). SJebXimner,

Hauptmann.

Sie ÄriegSradjette.

Stnfeang ju bem Stuffag bei »origen £eftö.
(Studj für benfettbe Saiett).

eö würbe bie fefeweijerifcfee Staefeette bei £erm SJtajor

Bietet »ott ©enf itt ttäfeere Betradjtung gejogen, unb

mit ber öfterreiefeifefeen »ergtiefeen, fo weit neuefte Stacfericfe-

tett audj über Ue tegtere einigeö Sidjt »erbreiten. SBir

feabett fte im SBefentficfeen übereinftimmenb gefunben unb glauben

»ott beiben fagen jn muffen, baf fit auf bem Brinjip
beö Baueö nnb ber innern unb äußrem einridjtung ber

Suftradjette berufeen, unb baf ifere Berootlfommttung nnb

15*
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Wir schließen nun unseren Bericht mit dem freudigen
Gefühle/ daß der gute Geist/ der bei unferm Wehrstande
stets vorherrschend war, noch lebt/ und daß derselbe stets

bereit ist, stch zu größeren Beschäftigungen im edlen
Waffenhandwerk die größten Opfer gefallen zu lassen; — daß
derselbe demjenigen mit freudiger Erwartung entgegen steht/
was die Eidgenossenfchaft für Verbesserung des MilitärwefenS
thun wird.

Im Namen des Militärvereins

Der Präsident:
F. Rogg,

Oberstlieutenant.

Der Aktuar:
Joh. Debrunner,

Hauptmann.

Die Kriegsrachette.

Anhang zu dem Aufsatz des vorigen HeftS.
(Auch für denkende Laien).

Es wurde die schweizerische Rachette des Herrn Major

Pietet von Genf in nähere Betrachtung gezogen/ und

mit der österreichischen vergliche«/ so wcit neueste Nachrichten

auch übcr die letztere einiges Licht verbreiten. Wir
haben ste im Wesentlichen übereinstimmend gefunden und glauben

von beiden fagen zu müsse«/ daß ste auf dem Prinzip
deö Baues und der innern und äussern Einrichtung der

Lustracene beruhen/ und daß ihre Vervollkommnung und

15 *
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